
Grundeigentümer
sind verunsichert

RECHTLICHE SITUATION

an die Grundstückseigentümer
missverstanden. "Ich sehe den
Brief als Serviceangebot", sagt
Verbandsvorsteher Manfred
Klatt. Bisher ende die Zustän­
digkeit des Zweckverbands
zwar an der Grundstücksgren­
ze; das könne sich aber ändern,
wenn die erforderlichen Neure­
gelungen mit vielen anderen
Vorschriften endlich in ein
Landeswassergesetz eingebaut
seien.

"Die im Rahmen der Födera­
lismusreform vorgesehene No­
vellierung des Umweltgesetz­
buchs ist gescheitert. Deshalb
müssen nun in jedem Bundes­
land die Regelungen einzeln
angepasst werden. Das ist in
Schleswig-Holstein noch nicht
passiert." Verbandsvorsteher
Klatt rät allen Betroffenen, erst
einmal abzuwarten. "Die in
Kiel gebildeten Arbeitskreise
sollen im Mai ihre Ergebnisse
vorlegen. Ich kann mir vorstel­
len, dass zumindest die Frist 31.
Dezember 2009 um ein Jahr
verschoben wird." Eine grund­
sätzliche Befreiung privater
Grundeigentümer wie in Nie-

. dersachsen sei hingegen nicht
wahrscheinlich.

Wer die Arbeiten schon jetzt
erledigen lassen möchte, sollte
den Prüfbericht gut aufbewah­
ren: Nach Ablauf der Frist wird
es auf alle Fälle Kontrollen ge­
ben - eventuell ist dafür dann
auch der Zweckverband Süd-
stormarn zuständig.
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"In Kiel berät ein Arbeitskreis
des Umweltministeriums, in
welchem Umfang eine vom
Bundes- Umweltministerium
übernommene EU-Richtlinie
in Schleswig-Holstein umge­
setzt wird", sagt Heidrun Tacke,
Kreisvorsitzende des Siedler­
bunds SchIeswig-Holstein.
"Und in Niedersachsen hat die
Landesregierung vor wenigen
Tagen festgestellt, dass sich aus
der besagten EU-Richtlinie kei­
ne generelle Pflicht zur Kon­
trolle privater Abwasserleitun­
gen ergibt." Tacke und ihr
Kreisverband appellieren an die
schIeswig-holsteinische Lan­
desregierung, die Dichtigkeits­
prüfung für private Abwasser­
leitungen ebenfalls nicht anzu­
wenden.

Beim Zweckverband fühlt
man sich in Bezug auf den Brief

zurzeit in Kiel an einem Hin­
tergrundpapier gearbeitet,
das verschiedene Möglich­
keiten für die Umsetzung der
Norm aufzeigen soll. Für die
Abwasserbeseitigung sind
nach Landeswassergesetz
SchIeswig-Holstein die Kom­
munen zuständig. Sie müs­
sen letztlich auch die Fristen
für Dichtigkeitsprüfungen
festlegen.

Grundlage für die Dichtig­
keitsprüfung sind bisher das
Wasserhaushaltsgesetz des
Bundes und die DIN 1986,
Teil 30, Ausgabe Februar
2003. Allerdings gehen im
Rahmen der Föderalismusre­
form Zuständigkeiten vom
Bund auf die Länder über.
Um in Schleswig-Holstein ei­
ne einheitliche Umsetzung
der DIN zu erreichen, wird

Zweckverband mahnt

DichtigkeitspTÜ(ung von
Abwasserleitungen bis
31. Dezember 2009 an.

VonJörg Ahrent

Glinde/Reinbek. Ein Schreiben
des Zweckverbands Südstor­
marn (ZVS) an etwa 6500
Grundstückseigentümer im
Wasserschutzgebiet hat in den
vergangenen Tagen für erhebli­
che Verunsicherung gesorgt. In
dem Schreiben wird darauf hin­
gewiesen, dass jeder Grundei­
gentümer verpflichtet sei, bis
spätestens 31. Dezember 2009
seine Abwasserleitungen auf
Dichtheit prüfen zu lassen. Da­
bei scheint die Rechtslage in
Schleswig-Holstein zurzeit
nicht eindeutig zu sein.
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